
  

Verknappte Darstellung ist zulässig

Studie einer Universität über Antisemitismus in der Partei
„Die Linke“

Die Online-Ausgabe einer Zeitung berichtet über eine noch nicht veröffentlichte
Studie, die sich mit dem Verhältnis der Partei „Die Linke“ zum Antisemitismus
beschäftigt. Die Zeitung bezieht sich auf aktuelle Diskussionen und Vorfälle in der
Partei, so auch auf ein antisemitisches Flugblatt auf der Homepage eines
Kreisverbandes der Partei. Berichtet wird auch, dass „Die Linke“ in Bremen einen
Israel-Boykott der Friedensbewegung unterstützt habe. Eine Nutzerin der
Onlineausgabe beschwert sich beim Presserat über die Zeitung, weil sie eine
Verletzung des Pressekodex vermutet. Sie spricht von Manipulation. Im Beitrag
werde über eine wissenschaftliche Studie berichtet. Diese enthalte wichtige Fakten,
die die Zeitung unter den Tisch fallen lasse. Die Beschwerdeführerin hält das
Verhalten der Redaktion für unlauter. Anfragen bei der „Linken“ mit der Bitte um
Stellungnahme seien nicht beantwortet worden, weil der Partei die Studie nicht
vorgelegen habe. Der Chefredakteur der Zeitung stellt fest, dass der Beitrag keine
Äußerungen enthalte, die über die Grenzen dessen hinausgingen, was im
öffentlichen Meinungskampf erlaubt sei. An keiner Stelle werde behauptet, dass es
sich bei den Beteiligten um Antisemiten handele. Politische Akteure der äußersten
Linken oder der äußersten Rechten zuzuweisen, sei noch keine Verunglimpfung. Die
Rechtsabteilung der Zeitung teilt mit, dass der Autor des kritisierten Beitrages alles
Erdenkliche getan habe, um von der Partei „Die Linke“ eine Stellungnahme zu
bekommen. (2011)

Die Zeitung hat keine presseethischen Grundsätze verletzt, weshalb der Presserat
die Beschwerde für unbegründet erklärt. Der kritisierte Beitrag ist eine kritische
Politikberichterstattung mit Wertungen auf der Basis von Tatsachen. Die Redaktion
nimmt die aktuelle Auseinandersetzung innerhalb der Partei „Die Linke“ über ihre
politische Ausrichtung zum Anlass, über eine neue Studie – anfertigt an einer
deutschen Universität – zu berichten. Es ist unabhängig vom wissenschaftlichen
Wert der Studie legitim, dass die Redaktion über deren Passagen berichtet, die einen
Nachrichtenwert haben. Entscheidend ist, dass die aufgestellten Behauptungen sich
mit dem Inhalt der Studie decken und der Quellenbezug für den Leser ausreichend
deutlich wird. Dies ist durchgehend geschehen. Der Beschwerdeausschuss
konzentriert seine Diskussion vor allem auf die Unterzeile der Überschrift („Studie: In
der Partei „Die Linke“ äußern sich regelmäßig Antisemiten/Spitze schweigt“). Auch
diese verknappte Zusammenfassung ist durch die Inhalte der Studie gedeckt. Die
Redaktion lässt die kritischen Vorhalte, die in der wissenschaftlichen Arbeit getroffen
werden, zudem nicht einseitig im Raum stehen. Sie hat, so belegen es die



Rechercheaufzeichnungen der Redaktion, der Parteispitze ausreichend Gelegenheit
gegeben, Stellung zu nehmen. (0340/11/2)
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